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B E K A N N T M A C H U N G 
 
Die Amtsausschuss hat folgende Beschlüsse gefasst: 
 
öffentliche Sitzung des Amtsausschusses des Amtes Barnim-Oderbruch vom 22.06.2010: 
 
 
Beschluss Nr: AA/20100622/Ö11 
 
 Beschluss: 
Der Amtsausschuss des Amtes Barnim-Oderbruch beschließt die beiliegende 
Prioritätenliste zur Beschaffung von Fahrzeugen und anderen Investitionen für die 
Freiwilligen Feuerwehren für die Jahre 2010 bis 2014. 
 
Beschlussfähigkeit:      Mitglieder: ……………14……….  davon anwesend: …11… 
davon wegen Mitwirkungsverbot nach § 22 der BbgKVerf ausgeschlossen: .......0… 
Abstimmungsergebnis:     Dafür: ......8........   Dagegen: ......2..... Enthaltung: .......1... 
 
Beschluss Nr: AA/20100622/Ö12 
 
 Beschluss: 
Der Amtsausschuss des Amtes Barnim-Oderbruch beschließt einen Zuschuss an die 
Evangelische Kirchengemeinde Neulietzegöricke zur Sanierung der Dorfkirche in Höhe 
von 10.000,00 € im Jahre 2011. 
Die Bezuschussung erfolgt lediglich in dem Fall, dass die Mittel im Amtshaushalt zur 
Verfügung stehen und der Zuschuss benötigt wird. 
  
Beschlussfähigkeit:      Mitglieder: ………..14…………… davon anwesend: …..11.. 
davon wegen Mitwirkungsverbot nach § 22 der BbgKVerf ausgeschlossen: .........0.. 
Abstimmungsergebnis:     Dafür: ......8........   Dagegen: ....2....... Enthaltung: .........1.. 
 
Beschluss Nr: AA/20100622/Ö13 
 
 Beschluss: 
Der Amtsauschuss des Amtes Barnim-Oderbruch beschließt, dass  
 
   Herr Lothar Welle 
 
als Stellvertreter für Christine Reichmuth als Mitglied in den Seniorenbeirat des 
Landkreises Märkisch-Oderland berufen wird.  
 
  
Beschlussfähigkeit:      Mitglieder:………14………………davon anwesend: ..11…. 
davon wegen Mitwirkungsverbot nach § 22 der BbgKVerf ausgeschlossen: ....0….. 
Abstimmungsergebnis:     Dafür: .......11.......   Dagegen: ......0... Enthaltung: ....0..... 
 



 

 
 
Beschluss Nr: AA/20100622/Ö14 
 
 Beschluss: 
 
Der Amtsausschuss des Amtes Barnim-Oderbruch beschließt folgende Änderungen der 
Förderrichtlinie zur Sportförderung von Kindern und Jugendlichen im Amt Barnim-
Oderbruch: 
 
Artikel 1 
 

1. Dem § 3 der Richtlinie wird folgender Wortlaut hinzugefügt: 
„Dem Amtsdirektor bzw. einem Vertreter des Amtes Barnim-Oderbruch als 
Zuwendungsgeber soll die Möglichkeit gegeben werden, an der Übergabe von 
persönlichen Ehrungen teilzunehmen.“ 
 

2. § 4 S. 1 der Richtlinie wird neu gefasst: 
„Der Antrag auf Förderung ist bis zum 15.02. für das gesamte laufende Jahr 
schriftlich zu stellen.“ 

 
Artikel 2 
 
Die benannten Änderungen treten am 01. Januar 2011 in Kraft. 
 
  
Beschlussfähigkeit:      Mitglieder:………..14……………. davon anwesend: …..11…. 
davon wegen Mitwirkungsverbot nach § 22 der BbgKVerf ausgeschlossen: ........0…. 
Abstimmungsergebnis:     Dafür: ......11........   Dagegen: ......0..... Enthaltung: .....0......... 
 
 
 
Eilentscheidung vom 19.05.2010 
 
Der Amtsausschussvorsitzende, Herr Rudolf Schlothauer, und der Amtsdirektor, Herr Karsten 
Birkholz, haben am 19.05.2010 folgende Eilentscheidung gemäß § 140 i.V.m. § 58 der 
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. 
Februar 2007 (GVBl. I/07 S. 286), zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 23. 
September 2008 (GVBl. I/08 S. 202, 207) getroffen: 
 
Vergabe Auftrag Schlosserarbeiten für die Treppe des 2. Fluchtweges der Grundschule 
Prötzel. 
  
Die Eilentscheidung wurde durch den Amtsausschuss am 22.06.10 genehmigt. 
   
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Eilentscheidung vom 18.05.2010 
 
 
Der Amtsausschussvorsitzende, Herr Rudolf Schlothauer, und der Amtsdirektor, Herr Karsten 
Birkholz, haben am 18.05.2010 folgende Eilentscheidung gemäß § 140 i.V.m. § 58 der 
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. 
Februar 2007 (GVBl. I/07 S. 286), zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 23. 
September 2008 (GVBl. I/08 S. 202, 207) getroffen: 
 
Vergabe Auftrag Tischlerarbeiten zum Dachgeschossausbau der Grundschule Prötzel 
 
Die Eilentscheidung wurde durch den Amtsausschuss am 22.06.2010 genehmigt. 
 
 
Eilentscheidung vom 18.05.2010 
 
 
Der Amtsausschussvorsitzende, Herr Rudolf Schlothauer, und der Amtsdirektor, Herr Karsten 
Birkholz, haben am 18.05.2010 folgende Eilentscheidung gemäß § 140 i.V.m. § 58 der 
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. 
Februar 2007 (GVBl. I/07 S. 286), zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 23. 
September 2008 (GVBl. I/08 S. 202, 207) getroffen: 
 
Vergabe Auftrag Dachdecker- und Zimmererleistungen zum Dachgeschossausbau der 
Grundschule Prötzel 
 
Die Eilentscheidung wurde durch dem Amtsausschuss am 22.06.2010 genehmigt. 
 


